
Nr. 23 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 27. September 2013 551

Aufgrund des § 69 des Hessischen
Hochschulgesetzes vom 14. Dezember
2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. 
S. 218), verordnet die Ministerin für Wis-
senschaft und Kunst:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Umfang
der Lehrverpflichtung des wissenschaftli-
chen und künstlerischen Personals an den
Hochschulen des Landes. Die für diesen
Personenkreis geltenden Vorschriften
über die Arbeitszeit bleiben unberührt.

§ 2

Lehrveranstaltungen

(1) Die Lehrverpflichtung berechnet
sich nach Lehrveranstaltungsstunden. Ei-
ne Lehrveranstaltungsstunde ist die je
Woche zu erbringende volle Lehrstunde
während der Vorlesungszeit eines Semes-
ters. Die Dauer einer Lehrstunde beträgt
in wissenschaftlichen Fächern mindestens
45 Minuten, in künstlerisch-praktischen
Fächern in der Regel 60 Minuten Lehr-
zeit. Die Lehrveranstaltungen sind grund-
sätzlich persönlich abzuhalten. Eine Ver-
tretung ist nur ausnahmsweise zulässig,
wenn Lehrende verhindert sind und die
Lehrveranstaltung nicht verlegt werden
kann oder eine Verlegung nicht zweck-
mäßig wäre. Das Lehrangebot ist mög-
lichst gleichmäßig auf die Werktage von
Montag bis Freitag zu verteilen. Lehrver-
anstaltungen am Samstag sind möglich.

(2) Nach Prüfungsordnungen, Studien-
ordnungen oder Studienplänen nicht vor-
gesehene Lehrveranstaltungen werden
angerechnet, wenn alle nach diesen Vor-
schriften vorgesehenen Lehrveranstaltun-
gen eines Faches durch hauptberuflich
oder nebenberuflich an der Hochschule
tätiges wissenschaftliches und künstleri-
sches Personal angeboten werden. Lehr-
veranstaltungen im Bereich forschungs-
orientierter Doktorandenstudien nach 
§ 24 Abs. 3 des Hessischen Hochschulge-
setzes und im Hauptamt erbrachte Lehr-
veranstaltungen der Weiterbildung nach
§ 16 des Hessischen Hochschulgesetzes
sind auf die Lehrverpflichtung anrechen-
bar.

(3) Vorlesungen, Seminare, Übungen,
die nicht überwiegend praktischer Art
sind, Kolloquien, Repetitorien, an Fach-
hochschulen auch seminaristischer Unter-
richt und Praktika, werden in vollem Um-

fang auf die Lehrverpflichtung angerech-
net. Praktika, die Betreuung der Praktika
in der Lehrerausbildung, Kurse, Sprachla-
borübungen, Unterricht am Krankenbett
sowie andere Lehrveranstaltungsarten,
die nicht in Satz 1 oder 3 aufgeführt sind,
werden zur Hälfte auf die Lehrverpflich-
tung angerechnet. Halbtags- und Ganz-
tagspraktika, Exkursionen sowie zahnme-
dizinische Praktikantenkurse werden mit
30 Prozent auf die Lehrverpflichtung an-
gerechnet; dies gilt auch für sonstige
Lehrveranstaltungen, bei denen eine
ständige Betreuung der Studierenden
nicht erforderlich ist oder bei denen Leh-
rende die Studierenden lediglich beauf-
sichtigen. Die Erstellung und Betreuung
von E-Learning-Angeboten kann bis zu
einem dem Zeitaufwand entsprechenden
Umfang auf die Lehrverpflichtung ange-
rechnet werden, jedoch höchstens bis zu
25 Prozent der festgelegten Lehrverpflich-
tung.

(4) Praktika in Einrichtungen außer-
halb der Hochschulen und die damit ver-
bundenen Betreuungstätigkeiten sind
nicht Lehrveranstaltungen im Sinne der
vorstehenden Vorschriften; dies gilt nicht
für praktikumsbegleitende Lehrveranstal-
tungen.

(5) Die Betreuung von Abschlussarbei-
ten und vergleichbaren Prüfungen kann
durch die Hochschule unter Berücksichti-
gung des notwendigen Aufwandes bis zu
einem Umfang von zwei Lehrveranstal-
tungsstunden auf die Lehrverpflichtung
angerechnet werden, soweit die Lehrver-
pflichtung über 14 Lehrveranstaltungs-
stunden liegt oder eine überdurchschnitt-
liche Belastung durch die Betreuungstä-
tigkeit vorliegt; bei Teilzeitbeschäftigung
gilt § 3 Abs. 6 entsprechend.

(6) Lehrveranstaltungen, an denen
zwei oder mehr Lehrende beteiligt sind,
werden den einzelnen Lehrenden nach
dem Umfang ihrer jeweiligen Lehrbeteili-
gung anteilig angerechnet. Soweit eine
Lehrveranstaltung fachübergreifend
durchgeführt wird, darf sie bei den betei-
ligten Lehrenden insgesamt höchstens
dreifach, bei einem oder einer Lehrenden
höchstens einmal angerechnet werden.

(7) Lehrveranstaltungen, die nicht in
Wochenstunden je Semester ausgedrückt
sind, sind entsprechend umzurechnen; je
Tag werden höchstens acht Lehrveran-
staltungsstunden berücksichtigt.

§ 3

Umfang der Lehrverpflichtung

(1) Die Lehrverpflichtung an Universi-
täten beträgt, vorbehaltlich der Regelun-
gen des Abs. 3, für*) FFN 324-48
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1. Professorinnen 8 Lehrveranstal-
und Professoren tungsstunden,

2. Juniorprofesso- 4 Lehrveranstal-
rinnen und tungsstunden,
-professoren

in der zweiten 
Beschäftigungs-
phase bei Juni-
orprofessuren mit
Schwerpunkt in 6 Lehrveranstal-
der Lehre tungsstunden,

3. Wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
soweit ihnen Lehr-
aufgaben übertra-
gen werden, ent-
sprechend den 
dienstrechtlichen in der Regel 8,
Festlegungen höchstens 18
und Vereinba- Lehrveranstal-
rungen tungsstunden,

in befristeten Be-
schäftigungsver-
hältnissen, die der 4 Lehrveranstal-
wissenschaftlichen tungsstunden,
Qualifikation die-
nen 

bei einem 
Schwerpunkt in 8 Lehrveranstal-
der Lehre tungsstunden,

4. Lehrkräfte für be-
sondere Aufga-
ben, Studienrätin-
nen und Studien-
räte, Oberstudien-
rätinnen und Ober-
studienräte im 
Hochschuldienst
sowie vergleich-
bare Beamtinnen
und Beamte des
höheren Dienstes
bei fast ausschließ- 18 Lehrveranstal-
licher Lehrtätig- tungsstunden,
keit

bei überwiegen-
der Lehrtätigkeit
(unter Berücksich- 14 Lehrveranstal-
tigung anderer tungsstunden,
Dienstaufgaben)

bei fast ausschließ-
licher Lehrtätig-
keit in Studien-
kollegs oder ver-
gleichbaren Ein- 24 Lehrveranstal-
richtungen tungsstunden.

Die Lehrverpflichtung soll durch eine
Lehrtätigkeit erfüllt werden können, die
auch bei ungleichmäßiger Verteilung un-
ter Berücksichtigung der anrechenbaren
Aufgaben 24 Lehrstunden je Woche wäh-
rend der Vorlesungszeit eines Semesters
nicht übersteigt. Die Verpflichtung, wäh-
rend der vorlesungsfreien Zeit anderwei-
tige Dienstaufgaben auszuführen, bleibt
unberührt. Professorinnen und Professo-
ren an einer Universität können bei Ein-
stellung oder auf Antrag überwiegend mit

Lehrtätigkeit betraut werden. Die Festle-
gung der Lehrverpflichtung in den Fällen
des Satz 4 erfolgt im Einzelfall durch die
Universität; sie darf 14 Lehrveranstal-
tungsstunden nicht überschreiten. Die
Universität überprüft diese Festlegung so-
wie die Funktionsbeschreibung der Stelle
spätestens nach vier Semestern.

(2) Wissenschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Beschäftigungsverhältnissen mit Qualifi-
kationscharakter sollen in der Regel die
ihnen übertragenen Lehraufgaben selbst-
ständig wahrnehmen.

(3) Die Lehrverpflichtung an der
Kunsthochschule und dem Institut für
Musik in der Universität Kassel, an der
Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Frankfurt am Main, an der Hoch-
schule für Gestaltung Offenbach am Main
und dem Institut für bildende Kunst der
Philipps-Universität Marburg beträgt für

1. Professorinnen 18 Lehrveranstal-
und Professoren tungsstunden

(unter voller An-
rechnung von
Lehrveranstal-
tungen künstleri-
schen Inhalts,
die im Regelfall
als künstleri-
scher Einzelun-
terricht oder Un-
terricht in einer
Klasse oder klei-
neren Gruppen
stattfinden),

bei Lehrtätigkeit 
in wissenschaftli- 8 Lehrveranstal-
chen Fächern tungsstunden,

2. Künstlerische As-
sistentinnen und
Assistenten, so-
weit ihnen Lehr-
aufgaben übertra- 9 Lehrveranstal-
gen werden, tungsstunden,

3. Künstlerische Mit-
arbeiterinnen und
Mitarbeiter, so-
weit ihnen Lehr-
aufgaben über- 18 Lehrveranstal-
tragen werden, tungsstunden,

in befristeten Be-
schäftigungsver- 8 Lehrveranstal-
hältnissen tungsstunden,

4. Lehrkräfte für be- 24 bis 28 Lehr-
sondere Aufgaben veranstaltungs-

stunden,

bei Lehrtätigkeit 14 bis 18 Lehrver-
in wissenschaftli- anstaltungsstun-
chen Fächern den.

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 gilt entspre-
chend. Soweit die Dauer der Lehrveran-
staltungsstunde in künstlerisch-prakti-
schen Fächern 60 Minuten unterschreitet,
erhöht sich die Anzahl der Lehrveranstal-
tungsstunden entsprechend. Die Professo-
rinnen und Professoren können in den 
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Fächern der Bildenden Kunst ihre Lehr-
verpflichtung auch durch die Betreuung
einer Klasse mit mindestens zwölf Studie-
renden erfüllen. Im Übrigen findet Abs. 1
Anwendung.

(4) Die Lehrverpflichtung der Professo-
rinnen und Professoren an der Hochschu-
le Geisenheim beträgt 9 bis 18 Lehrveran-
staltungsstunden. Eine Reduzierung der
bisherigen Lehrverpflichtung nach § 96
Abs. 3 des Hessischen Hochschulgesetzes
kann in Abhängigkeit vom Anteil der For-
schungsaufgaben der jeweiligen Profes-
sur erfolgen, soweit die Sicherstellung der
in der Hochschule anfallenden Lehrauf-
gaben gewährleistet ist. Im Übrigen gilt
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4.

(5) Die Lehrverpflichtung an Fach-
hochschulen beträgt für

1. Professorinnen 18 Lehrveranstal-
und Professoren tungsstunden,

2. Lehrkräfte für 24 Lehrveranstal-
besondere Auf- tungsstunden.
gaben

Für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gilt Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
entsprechend.

(6) Der Umfang der Lehrverpflichtung
wird bei Teilzeitbeschäftigung auf den
Anteil ermäßigt, der dem Verhältnis der
jeweiligen Teilzeitbeschäftigung zur Voll-
zeitbeschäftigung entspricht.

(7) Bei Arbeitnehmern richtet sich die
Lehrverpflichtung nach der Ausgestal-
tung des Dienstverhältnisses. Der Umfang
der Lehrverpflichtung ist entsprechend
Abs. 1 bis 6 festzusetzen.

(8) Nach Einrichtung eines Systems
zur Ermittlung des Gesamtlehrdeputats
und zum Nachweis der Erfüllung der
Lehrverpflichtung kann die Hochschullei-
tung die Lehrverpflichtung der Professo-
rinnen und Professoren abweichend von
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1,
Abs. 4 und 5 Satz 1 Nr. 1 festlegen. Bei
bereits eingestellten Professorinnen und
Professoren bedarf dies ihrer Zustim-
mung. Der sich aus der Regellehrver-
pflichtung der Professorinnen und Profes-
soren ergebende Gesamtlehrumfang der
Hochschule muss erreicht werden. Ermä-
ßigungen bleiben unberührt. In Lehrein-
heiten mit zulassungsbeschränkten Studi-
engängen gelten Satz 1 bis 4 entspre-
chend.

§ 4

Erfüllung der Lehrverpflichtung

(1) Unter der Voraussetzung, dass das
nach Prüfungs- und Studienordnungen
für das jeweilige Semester vorgesehene
Studien- und Weiterbildungsangebot (Ge-
samtlehrangebot) in einem Fach erfüllt
wird und dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen, können 

1. Lehrende ihre Lehrverpflichtung im
Durchschnitt in drei aufeinander fol-
genden Studienjahren erfüllen,

2. Lehrende einer Lehreinheit mit der
gleichen Lehrverpflichtung ihre Lehr-
verpflichtungen innerhalb eines jewei-
ligen Semesters untereinander ausglei-
chen; Professorinnen und Professoren
können nur untereinander ausglei-
chen.

In diesen Fällen soll die Lehrtätigkeit in
einem Semester jedoch die Hälfte der je-
weiligen Lehrverpflichtung nicht unter-
schreiten. Die Hochschulleitung ist über
die Fachbereichsleitung hiervon im Vor-
aus zu unterrichten.

(2) Die Hochschule kann den Umfang
der Lehrtätigkeit der Lehrenden so festle-
gen, dass bei Abweichung von der Lehr-
verpflichtung in den einzelnen Semestern
die Lehrverpflichtung im Durchschnitt
von drei aufeinander folgenden Studien-
jahren oder im Rahmen eines Zeitkontos
erfüllt wird.

(3) Können in einem Fach wegen der
Besonderheiten des Fachgebiets oder ei-
nes Überangebotes an Lehrveranstaltun-
gen Lehrende ihre Lehrverpflichtung
nicht erfüllen und kann diese auch nicht
in verwandten Fachgebieten oder im
Durchschnitt zweier aufeinander folgen-
der Studienjahre erfüllt werden, so ist die
Lehrverpflichtung an einer anderen hessi-
schen Hochschule mit Zustimmung der
jeweiligen Hochschulleitung durch Über-
nahme eines unvergüteten Lehrauftrages
zu erfüllen.

(4) Soweit auch an einer anderen hes-
sischen Hochschule die Lehrverpflichtung
nicht erfüllt werden kann, kann die Hoch-
schulleitung nach Anhörung des Fachbe-
reichs die Lehrverpflichtung entspre-
chend ermäßigen. Die Ermäßigung der
Lehrverpflichtung ist auf Befreiungen und
Ermäßigungen nach den §§ 5 bis 7 anzu-
rechnen. Sie ist dem für das Hochschul-
wesen zuständigen Ministerium anzuzei-
gen.

(5) Die Lehrenden teilen jeweils am
Ende eines Semesters unter thematischer
Bezeichnung der einzelnen Lehrveran-
staltungen Art und Umfang ihrer Lehrtä-
tigkeit und die Zahl der gegebenenfalls
mitwirkenden Lehrkräfte, bei Lehrveran-
staltungen mit beschränkter Teilnehmer-
zahl auch die Zahl der teilnehmenden
Studierenden sowie der betreuten Ab-
schlussarbeiten und vergleichbaren Stu-
dienarbeiten der Fachbereichsleitung
schriftlich mit. Wesentliche Unterbre-
chungen, die nicht ausgeglichen worden
sind, sind anzugeben. Bei Nichterfüllung
der Lehrverpflichtung unterrichtet die
Fachbereichsleitung die Hochschullei-
tung.

§ 5

Ermäßigung der Lehrverpflichtung

(1) Bei Wahrnehmung einer Funktion
in der Hochschulleitung kann die Lehr-
verpflichtung um bis zu 100 Prozent, bei
Wahrnehmung einer Funktion in der
Fachbereichsleitung um bis zu 75 Prozent
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ermäßigt werden. Soweit eine Ermäßi-
gung für mehrere Personen in der Fach-
bereichsleitung erfolgt, darf die durch-
schnittliche Ermäßigung 50 Prozent nicht
übersteigen.

(2) Die Lehrverpflichtung kann für die
Wahrnehmung weiterer Aufgaben und
Funktionen innerhalb der Hochschule,
insbesondere für besondere Aufgaben der
Studienreform, für die Leitung von Son-
derforschungsbereichen und für Studien-
fachberatung unter Berücksichtigung des
Lehrbedarfs im jeweiligen Fach ermäßigt
werden; die Ermäßigung soll im Einzelfall
zwei Lehrveranstaltungsstunden nicht
überschreiten. Für die Teilnahme an der
Entwicklung und Durchführung von
hochschuleigenen Auswahlverfahren und
von Verfahren nach § 54 Abs. 4 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes sowie für die
Wahrnehmung der Mentorentätigkeit
nach § 14 Satz 5 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes erhalten Professorinnen
und Professoren keine Ermäßigung der
Lehrverpflichtung.

(3) Die Wahrnehmung der Aufgaben in
der unmittelbaren Krankenversorgung
und für diagnostische Leistungen, in der
Betreuung von Studierenden im prakti-
schen Jahr des zweiten klinischen Ausbil-
dungsabschnitts im Studiengang Medizin
oder in der praktischen Ausbildung nach
der Verordnung zur Approbation von
Tierärztinnen und Tierärzten vom 27. Juli
2006 (BGBl. I S. 1827), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 6. Dezember 2011
(BGBl. I S. 2515), wird durch eine Vermin-
derung der Lehrverpflichtung berücksich-
tigt. Der Gesamtumfang der Verminde-
rung der Lehrverpflichtung darf die Sum-
me der Regellehrverpflichtungen des Per-
sonals nicht übersteigen, das dem nach
der Kapazitätsverordnung vom 10. Januar
1994 (GVBl. I S. 1), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 20. Juni 2005 (GVBl. I 
S. 532), in der jeweils geltenden Fassung
ermittelten Personalbedarf für die in 
Satz 1 genannten Aufgaben entspricht.

(4) An Fachhochschulen kann die
Lehrverpflichtung für die Wahrnehmung
von Forschungs- und Entwicklungsaufga-
ben, für die Leitung und Verwaltung von
zentralen Einrichtungen der Hochschule,
die Betreuung von Sammlungen ein-
schließlich Bibliotheken sowie die Lei-
tung des Praktikantenamtes ermäßigt
werden; die Ermäßigung soll zwölf Pro-
zent der Gesamtheit der Lehrverpflich-
tungen der hauptberuflich Lehrenden
und bei einzelnen Professorinnen und
Professoren vier Lehrveranstaltungsstun-
den nicht überschreiten. Die personenbe-
zogene Höchstgrenze gilt nicht im Falle
der Wahrnehmung von Forschungs- und
Entwicklungsaufgaben. Soweit aus Ein-
nahmen von Drittmitteln für Forschungs-
und Entwicklungsaufträge oder Projekt-
durchführung Lehrpersonal finanziert
wird, kann die Lehrverpflichtung von Pro-
fessorinnen und Professoren in dem ent-
sprechenden Umfang auf bis zu vier Lehr-
veranstaltungsstunden reduziert werden;
diese Ermäßigungen sind auf die zulässi-

ge Höchstgrenze der Ermäßigung der Ge-
samtlehrverpflichtung nicht anzurechnen.
Voraussetzung für die Übernahme von
Verwaltungsaufgaben ist, dass diese Auf-
gaben von der Hochschulverwaltung
nicht übernommen werden können und
deren Übernahme zusätzlich zu der Lehr-
verpflichtung wegen der damit verbunde-
nen Belastung nicht zumutbar ist.

(5) Liegen mehrere Ermäßigungsvo-
raussetzungen nach Abs. 1 bis 4 Satz 2
vor, soll die Lehrtätigkeit im Einzelfall
während eines Semesters 50 Prozent der
jeweiligen Lehrverpflichtung nicht unter-
schreiten.

(6) Über die Ermäßigung entscheidet
die Hochschulleitung.

§ 6

Schwerbehinderte

Die Lehrverpflichtung schwerbehin-
derter Menschen im Sinne des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen –
vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046, 1047),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2598),
kann auf Antrag von der Hochschullei-
tung ermäßigt werden

1. bei einem Grad
der Behinderung 
von wenigstens 
50 Prozent bis zu 12 Prozent,

2. bei einem Grad
der Behinderung
von wenigstens
60 Prozent bis zu 15 Prozent,

3. bei einem Grad 
der Behinderung 
von wenigstens 
70 Prozent bis zu 18 Prozent,

4. bei einem Grad 
der Behinderung
von wenigstens 
80 Prozent bis zu 21 Prozent,

5. bei einem Grad 
der Behinderung
von wenigstens 
90 Prozent bis zu 25 Prozent,

6. bei einem Grad 
der Behinderung 
von 100 Prozent bis zu 30 Prozent.

Ergeben sich Bruchteile von mehr als 0,5
Lehrveranstaltungsstunden, werden diese
aufgerundet.

§ 7

Besondere Aufgaben 
im öffentlichen Interesse

Nehmen Lehrende Aufgaben im öf-
fentlichen Interesse außerhalb der Hoch-
schule wahr, die die Ausübung der Lehr-
tätigkeit ganz oder teilweise ausschlie-
ßen, kann die Hochschule für die Dauer
der Wahrnehmung dieser Aufgaben die
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Lehrenden auf Antrag von der Lehrver-
pflichtung ganz oder teilweise befreien.
Die Vorschriften über die Gewährung von
Dienstbefreiung und Sonderurlaub sowie
über die Abordnung und Zuweisung blei-
ben unberührt.

§ 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober
2013 in Kraft.

Wiesbaden, den 10. September 2013

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  

K ü h n e - H ö r m a n n



Absender: A. Bernecker Verlag GmbH
Unter dem Schöneberg 1
34212 Melsungen 
PVSt, DPAG
Entgelt bezahlt

Herausgeber: Hessische Staatskanzlei, Wiesbaden
Verlag: A. Bernecker Verlag GmbH,
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen,
Telefon (0 56 61) 7 31-0, Fax (0 56 61) 73 14 00
ISDN: (0 56 61) 73 13 61, Internet: www.bernecker.de
Druck: Bernecker MediaWare AG
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen,
Telefon (0 56 61) 7 31-0, Fax (0 56 61) 73 12 89
Vertrieb und Abonnementverwaltung: 
A. Bernecker Verlag GmbH, Unter dem Schöneberg 1, 
34212 Melsungen, Tel.: (0 56 61) 7 31-4 65, Fax: (0 56 61) 7 31-4 00
E-Mail: aboverwaltung@bernecker.de
Bezugsbedingungen: Laufender Bezug nur im Verlagsabonnement.
Bezugszeit ist das Kalenderjahr. Abbestellungen zum 31. Dezember
müssen spätestens am 15. November schriftlich beim Verlag vorlie-
gen. Fälle höherer Gewalt, Streik, Aussperrung und dergleichen ent-
binden den Verlag von der Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträ-
gen und Schadensersatzleistungen.
Bezugspreis: Der jährliche Bezugspreis beträgt 61,01 EUR einschl.
MwSt. und Versand. Einzelausgaben kosten bis zu einem Umfang
von 16 Seiten EUR 3,83. Bei stärkeren Ausgaben erhöht sich der
Preis um 3,06 EUR je zusätzlich angefangener 16 Seiten. Die Preise
verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Porto und Verpackung.


